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Energieforum Maschinenmarkt

Die vom Eidg.
Volkswirtschaftsdepartement verlangte
Bedarfsdeckung für Pflichtlager

beträgt beim Heizöl 8
Monate und soll bei den Autoben-
zinen und beim Dieselöl in
nächster Zeit ebenfalls auf 8
Monate erhöht werden.
Berücksichtigt man jedoch die
Lagerhaltung bei Transportketten,

Importeuren, Pflichtlagern,

Händlerlagem und Vorräte

beim Verbraucher, so reicht
der Bedarf weit über diese
Bedarfsdeckung von 8 Monaten
hinaus.

Verteilmechanismen abzustützen.

Dies bedingt den engen
Kontakt mit der Wirtschaft, der
über das Milizsystem der
kriegswirtschaftlichen Organisation

gegeben ist.
Bewirtschaftungsmassnahmen
sollen - wenn immer möglich -
nicht zu Strukturverändernun-
gen führen. Es ist deshalb eine
gleichmässige Lastenverteilung
anzustreben, wobei selbstverständlich

die prioritäre Behandlung

einzelner Verbraucher oder
Verbauchergruppen (z.B. der
Landwirtschaft) notwendig ist.
Für die Bewirtschaftung der
flüssigen Brenn- und Treibstoffe
sind drei Instrumente sowie
flankierende Massnahmen
vorgesehen:

1. Die einfache Kontingentierung:

Während der einfachen
Kontingentierung darf die Lieferung

von flüssigen Treib- und
Brennstoffen nur im Rahmen
einer Höchstmenge erfolgen, die
für eine bestimmte Zeitspanne
festgesetzt wird. Die gesamte
jeweils zum Verbrauch freigegebene

Höchstmenge für jedes
kontingentierte Produkt wird
errechnet, indem die abgesetzte

Menge während einer Referenzperiode

prozentual soweit
gekürzt wird, als es die
Versorgungslage oder die Erfüllung
zwischenstaatlicher Verpflichtungen

erfordern. Die Einfuhr-
und Handelsbetriebe überwälzen

die festgesetzten Kürzungen

auf ihre Abnehmer, errechnen

die auf jeden Abnehmer
entfallenden Höchstmengen
und geben sie diesem bekannt.
2. Die kontrollierte Kontingentierung:

Im Prinzip ist die
kontrollierte mit der einfachen
Kontingentierung identisch. Der
Unterschied liegt lediglich im
administrativen Bereich mit dem Ziel
einer strengeren Überwachung.
3. Die Rationierung: Die
Rationierung ist nur für Treibstoff
vorgesehen und vor allem dadurch
gekennzeichnet, dass die Zuteilung

für den Konsumenten im
wesentlichen nicht auf Mengen
einer Referenzperiode - wie bei
der Kontingentierung - sondern
auf dem begründeten Bedarf
basiert. Mit Inkrafttreten der
Rationierung darf flüssiger Treibstoff
nur noch gegen Zuteilungsausweis

(Bezugskontrollkarte) ab-
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IHC an Case
verkauft

Für 430 Millionen Dollar wird der
Landmaschinenbereich von
International Harvester (IHC)
weltweit an den amerikanischen
Mischkonzern Tenneco
verkauft. Zu Tenneco gehört auch
die Firma Case (früher David
Brown).

Beiden Firmen, sowohl Case als
auch IHC, ging es weltweit in
den letzten Jahren nicht besonders

gut: Der Landmaschinenbereich

von IHC in Amerika
erwirtschaftete in den letzten Jahren

einen Verlust von rund 300
Millionen Dollar.
Case wies allein für 1983 einen
Betriebsverlust von 68 Millionen
Dollar aus. Wenn der Tenneco-
Konzern sein im Ölgeschäft
verdientes Geld in den
Landmaschinenbereich steckt und IHC
kauft, dann sicherlich mit der
Absicht, langfristig auch in
diesem Bereich wieder schwarze
Zahlen zu schreiben. Das könnte

beispielsweise durch Stillegung

von Werken geschehen,
um Überkapazitäten abzubauen,
langfristig aber auch durch eine
mehr oder minder enge
Zusammenarbeit in der Produktion von
IHC- und Case-Schleppern.

In Nordamerika weht dem dortigen

Marktführer bei Landmaschinen,

der Firma John Deere,
jetzt ein rauherer Wind ins
Gesicht: Durch die Zusammenlegung

von IHC und Case, bislang
an zweiter und dritter Stelle im

Markt, ist ein starker Wettbewerber

für John Deere entstanden.
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